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Die verlängerten Massnahmen auf dem Gebiet des Kreditwesen 
Die schweizerischen Massnahmen 
auf dem Gebiet des Kreditwesens, 
die durch einen Bundesbeschluss 
bis zum 31. Dezember verlängert 
wurden, sind auch für Liechtenstein 
verbindlich. Unser Landtag verab
schiedete kurz vor der Winterpause 
ein entsprechendes, liechtensteini
sches Gesetz, das in seinem Inhalt 
praktisch gleich lautet, wie die 
diesbezügliche schweizerische Ge
setzgebung. 

Im "Vergleich zum ursprünglichen 
Gesetzestext wurde die Zielsetzung 
angesichts der allgemeinen Kon
junkturlage modifiziert und die 
Möglichkeit einer flexibleren 
Handhabe geschaffen. Im Regie
rungsbericht an  den Landtag wur
den die Abänderungen des verlän
gerten Gesetzes kurz skizziert: 

Bilanzsumme 
885 Millionen 
BIL-Jahresabschluss 1975 
Die J a h r e s r e c h n u n g  1975 d e r  
Bank  in Liechtenstein Aktien
gesel lschaf t ,  Vaduz, s ch l i e s s t  
be i  e i n e r  Bi lanzsumme v o n  
885.2 Millionen Franken  (i .V. 
819.3 Millionen Franken)  
n a c h  Vornahme von vor so rg 
l ichen Abschre ibungen  u n d  
Rückste l lungen und  e i n e r  Z u 
we i sung  a n  d i e  Personal für
sorgestif tung mit e inem G e 
winnsaldo von 7,09 Millionen 
Franken  (i.V. 6,88 Millionen 
Franken)  a b .  

Z u s a m m e n  mit d e m  G e 
winnvortrag a u s  d e m  Vorjahr 
s t eh t  d e r  Gene ra lve r samm
lung vom 3. April 1976 e in  
Reingewinn v o n  7,75 Millio
n e n  Franken  zu r  Verfügung.  

D e r  Verwal tungsra t  bean- .  
tragt,  e ine  Dividende von 1 0  
Prozent ,  d. s .  3 Millionen 
Franken  (wie im Vorjahr), auf 
d a s  Aktienkapital von  30  Mil
l ionen F ranken  a u s z u s c h ü t 
ten,  4 Millionen Franken  (i. V. 
3,5 Millionen Franken)  d e n  
offenen Rese rven  zuzuwei
s e n  u n d  d e n  ve rb le ibenden  
Res tbe t rag  au f  n e u e  R e c h 
nung vorzut ragen .  

F e r n e r  b e a n t r a g t  d e r  Ver
wal tungsra t  d e r  Genera lver 
sammlung  d i e  Erhöhung  d e s  
Aktienkapitals  d e r  Bank  v o n  
30 Millionen Franken  au f  3 5  
Millionen Franken .  Die a u s 
g e w i e s e n e n  Eigenmittel d e s  
Insti tutes w e r d e n  s i ch  h e r 
n a c h  auf 70  Millionen Fran
ken  s te l len .  
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Gleichstellung mit der Schweiz 
Am 25. April 1973 verabschiedete 
der Landtag ein Gesetz über Mass
nahmen auf dem Gebiete des Kre
ditwesens, LGB1. 1973 Nr. 26. Dieses 
Gesetz entspricht inhaltlich dem 
Bundesbeschluss über Massnahmen 
auf dem Gebiete des Kreditwesens 
vom 20. Dezember 1972 und wurde 
in Liechtenstein in Kraft gesetzt im 
Bestreben, die Konjunkturpolitik 
und die Teuerungsbekämpfung un
seres Landes mit derjenigen der 
Schweiz zu harmonisieren und zu 
koordinieren. Diese Harmoni
sierung war  auch die Grundlage 
dafür, dass das Fürstentum Liech
tenstein in der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft auf dem Gebiete 
des Geld- und Kapitalmarktes und 
Kreditwesens dem Inland gleichge
stellt ist. 

Verlängerung biä 1080 
Die Geltung des Bundesbeschlusses 
vom 20. Dezember 1972 endet am 
31. Dezember 1975. Die Schweizeri
sche Eidgenossenschaft beabsich
tigt, diesen Bundesbeschluss bis 
31. Dezember 1980 zu verlängern. In 
der diesbezüglichen Vorlage, die  

derzeit in den Eidgenössischen 
Räten ahängig ist, wurden gleich
zeitig verschiedene Bestimmungen 
des Bundesbeschlusses vom 20. De
zember 1972 abgeändert. 

Um die angestrebte Koordination 
und Harmonisierung weiterführen 
zu können, bedurfte es einer Ver
längerung des Gesetzes vom 
25; April 1973 über Massnahmen 
auf dem Gebiete des Kreditwesens. 
Die beschlossene Gesetzesvorlage 
hatte diese Verlängerung bis 
31. Dezember 1980; zum Inhalt und 
berücksichtigte ebenfalls die im 
schweizerischen '• Bundesbeschluss 
vorgesehenen Abänderungen. 

«Ausgeglichene Elitwicklung» 
Im Unterschied zum geltenden Ge
setz ist die Zielsetzung nicht mehr 
auf die Bekämpfung der  Ueberkon-
junktur auszurichten, sondern auf 
die «ausgeglichen^ konjunkturelle 
Entwicklung». Damit"\vird zum Aus
druck gebracht ,v  dass ebensosehr 
inflationäre als rezessive Prozesse 
vermieden werden sollten. 

«Mindestguthabenpflicht» 
Im; Abschnitt über die Mindestre

serven empfiehlt fes sich, den fest
gelegten Stichtag des 30. Juni 1972 
aufzuheben und eine Regelung zu 
wählen, die das Institut der Min
destguthaben näher an die heutigen 
Gegebenheiten heranführt. Das 
geschieht am zweckmässigsten so, 
dass generell gesagt wird, der 
Stichtag dürfe im Zeitpunkt der Ein
führung der Mindestguthaben
pflicht nicht mehr als ein Jahr  zu
rückliegen. 

Kreditbegrenzung 
Im Bereich der Kreditbegrenzung 
wurde Artikel 3, Absatz 3, neu ge-
fasst, und zwar so, dass der Stichtag 
im Zeitpunkt der allfälligen neuerli
chen Einführung der Kreditbegren
zung nicht mehr als drei Monate 
zurückliegen darf. Nach den Erfah
rungen muss Grundlage für die Kre
ditbegrenzung ein inländischer Kre
ditstand sein, der  aus den Mel
dungen der Banken bereits bekannt 
ist. 

«Strafzinsen» 
Eine Neuerung wurde auch in dem 
Sinne beschlossen, als anstelle der 
Einzahlung des Ueberschreitungs-

Halbzeit für unser Olympia-Team in Innsbruck 
Enttäuschung drückt diese Aufnah
me von Hanni W e n z e l  aus, wel
che unmittelbar nach ihrer Ankunft 
im Damen-Abfahrtslauf vom Sams
tag entstand. Unser Berichterstatter 
in Innsbruck, Josef Nigsch, erfuhr 
von der Slalom-Weltmeisterin aus 
Planken, dass sie mit ihrer Fahrt 
selbst absolut nicht zufrieden gewe
sen sei. Dabei ist ihr 11. Gesamt
rang mit einem Rückstand von 
knapp 3 Sekunden auf die Olympia-
Siegerin praktisch eine Wiederho
lung des sensationellen Abfahrtser
gebnisses von Martha Bühler an 
der Olympia-Abfahrt von Sapporo. 
Sicher, Hanni Wönzel h a t  uns mit 
ihrem Slalom-Weltmeister-Titel 
und mit ihren Weltcup-Ergebnissen 
der beiden letzten Wihter ver-

Aktuelle Berichterstattung 
im Sportteill 

wöhnt. Ihre Spezialdisziplinen, der 
Riesenslalom und vor  allem der  
Slalom liegen j a  auch noch vor  uns. 
Aber sollten wir uns nicht e twas 
bescheiden und uns davor hüten, 
eine Klammer-Psychose ä la Liech
tenstein aufkommen zu lassen? 

Unsere Sportler, ob sie nun Hanni 
Wenzel, Willi Frommelt, Andreas 
Wenzel, Paul Frommelt, Claudia 
Sprenger, Max Beck, Wolfgang 
Schädler, Rainer Gassner oder 
Ursula Konzett heissen: sie haben 
bis jetzt alle prächtig gekämpft und 
das gegeben, was  sie geben konn
ten. Für die letzten Wettkampftage 
in Innsbruck drücken wir noch-
einmal allen diie Daumen: toi, toi, 
toi, kämpft so weiter und kommt 
gut wieder nach Hause zurück. O b  
mit oder ohne Super-Rangierungen 
werden wir  uns alle freuen, wenn 
Ihr den Olympia-Rummel gesund 
und um viele Erlebnisse reicher 
überstanden habt. 
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betrages ein Strafzins erhoben wer
den kann, falls besondere Verhält
nisse vorliegen. Die Erfahrungen in 
der Schweiz haben gezeigt, dass 
Bankinstitute wegen ihrer einsei
tigen Bilanzstruktur die Strafzah
lungen nicht ohne schwerwiegende 
Auswirkungen leisten können. Es 
kann auch Fälle geben, wo eine 
Einforderung des vollen Strafzinses 
nicht gerechtfertigt wäre, weshalb 
eine elastische Formulierung vorge
schlagen wird. 

Flexible Handhabung 
Die Möglichkeiten zu einer flexib
len Handhabung der Kreditbegren
zung wurden erweitert, indem die 
Nationalbank ermächtigt wird, auf 
die Einzahlungen ganz oder teil
weise zu verzichten. Auf diese 
Weise kann auf besondere Schwie
rigkeiten von Bankengruppen oder 
einzelnen Banken besonders im Zu
sammenhang mit dem langfristigen 
Kreditgeschäft Rücksicht genom
men und allfälligen Wettbewerbs
verzerrungen entgegengetreten 
werden. 

Erfolgreicher Kampf 
gegen Inflation 
Die Schweiz mit niedrigster 
Inflationsrate 
(dpa). Die Infiationsrate in den 24 
Mitgliedländern der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) hat  sich im 
vergangenen Jahr  gegenüber 1974 
von  10,6 auf 9,2 Prozent verringert. 
Die niedrigste Rate bei den Ver
braucherpreisen hatte die Schweiz 
mit 3,4 Prozent vor Dänemark mit 
4,3 Prozent und der Bundesrepublik 
Deutschland mit 5,4 Prozent. Die 
.höchste Inflationsrate verzeichnete 
Island mit 43,6 Prozent. 

Nach der Jahresstatistik der 
OECD hatten noch folgende Länder 
Inflationsraten unter 10 Prozent: 
Oesterreich 6,8, USA 7, Japan  7,5, 
Holland 9,2, Kanada 9,5 und Frank
reich 9,6 Prozent. Fünf EG-Länder, 
die nicht unter 10 Prozent kamen,' 
hatten folgende Inflationsraten: Lu
xemburg 10,9, Belgien 11, Italien 
11,2, Irland 16,8 und Grossbritannien 
24,9 Prozent. 
Im Jahre  1974 wiesen lediglich drei 
Länder Inflationsraten unter 10 Pro
zent auf: Die Bundesrepublik 
Deutschland (5,9), Oesterreich (9,7) 
und die Schweiz (7,6). Nach der neu
sten Jahresstatistik der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und  Entwicklung (OECD) vermoch
ten letztes Jahr  9 der 24 Mitglied
länder der Organisation die Rate bei 
den  Verbraucherpreisen unter der 
10-Prozent-Marke zu halten, wobei 
die Schweiz mit 3,4 Prozent die nied
rigste aufwies. Als einziges Land 
verzeichnete Grossbritannien 1975 
einen Anstieg der  Inflation von 19,1 
Prozent (1974) auf 24,9 Prozent. 
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